Standesregeln und Ehrengerichts​ordnung beschlossen
DEVFP verfügt jetzt über die schärfste „Verfassung“ der Branche

Die wohl schärfsten Standesregeln der Finanzdienstleistungsbranche hat der DEVFP Deutscher Verband Financial Planners e. V. auf seiner Mitgliederversammlung in Frankfurt beschlossen. Der DEVFP ist die deutsche Organisation des internationalen Zusammenschlusses der Certified Financial Planner® (CFP®) und vertritt alle 825 zertifizierten CFP, die in Deutschland tätig sind. Wie ein Schirm sollen die Standesregeln das Berufsbild, die Berufsgrundsätze, die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung und die Ethikregeln der Certified Financial Planner in Deutschland schützen. Verstöße gegen das Regelwerk können zukünftig mit Sanktionen belegt werden, die bis zum lebenslangen Entzug der CFP-Lizenz reichen. Das vierte „E“ der sogenannten 4-E-Regel (Education, Examination, Experience und Ethics), die für alle 72.000 CFP weltweit verbindlich ist, erhält nunmehr auch in Deutschland die Bedeutung, mit der sich CFP weltweit positiv vom Wettbewerb abheben.

Die Ehrengerichts​ordnung des DEVFP setzt auf ein sorgfältig ausformuliertes Berufsbild auf. Keine andere Organisation in der Finanzwirtschaft übertrifft in ihrem ethischen Anspruch den des DEVFP. Seine „Verfassung“ ist für die Branche beispielgebend. Kern sind die Berufsgrundsätze für Certified Financial Planner: Integrität, Vertraulichkeit, Objektivität, Neutralität, Kompetenz und Professionalität.

Um Anspruch und Wirklichkeit zur Deckung zu bringen, konnte der DEVFP einen international renommierten Juristen für den Vorsitz des Ehrengerichts gewinnen: Klaus-Dieter Benner. Der Mitarbeiter der Börsenaufsichtsbehörde – Leiter Aufsicht Präsenzhandel Frankfurter Wertpapierbörse – ist Ministerialrat im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung. Bis 1996 war Benner Staatsanwalt in den Bereichen internationaler Kapitalanlagebetrug und Insiderhandel in Frankfurt. 

Sein Stellvertreter in der Funktion des DEVFP-Ehrengerichtsvor​sitzenden ist Rechtsanwalt Norbert Küster (Bonn), der die Ehrengerichtsordnung und die notwendigen Änderungen an der Satzung des DEVFP juristisch ausgearbeitet hat. Beisitzer sind gewählte CFP aus dem Mitgliederkreis.

Das Ehrengericht soll aufgrund einer schriftlichen Beschwerde eines Kunden, eines Mitgliedes oder des Vorstands tätig werden, wenn die Vermutung besteht, dass ein CFP gegen die Satzung, die Standesregeln oder sonstige Normen des Verbandes verstoßen hat. Certified Financial Planner unterwerfen sich dem Ehrengericht bei Handlungen, die im beruflichen Zusammenhang stehen, aber auch, wenn sie außerhalb ihres Berufs eine rechtswidrige Tat begangen haben, die der Seriosität und Integrität des Berufsstandes insgesamt zuwider läuft – zum Beispiel steuerliche Verfehlungen im Privatbereich.

Das Ehrengericht wird gleichzeitig als Schiedsgericht tätig, wenn sich Kunden und CFP im Vorfeld hierauf geeinigt haben oder wenn es Streitigkeiten von Gremien innerhalb des Verbandes gibt. Auch wenn sich CFP untereinander streiten, wird das Ehrengericht als Schiedsstelle tätig. Ein Ehrenverfahren wird durch das Ehrengericht eingeleitet, wenn – nach Rücksprache mit den Beteiligten – feststeht, dass Regeln des Verbandes tangiert sind. Im Fall von Beschwerden über Finanz- oder Beteiligungsprodukte, die CFP empfohlen haben und die sich als ungeeignet oder unseriös herausstellen, wird das Ehrengericht tätig. Dagegen gehören Produktbeurteilungen nicht in den Tätigkeitsbereich des Verbandes noch des Ehrengerichts.

Die leichteste Form der Sanktionen gegen CFP sind Ermahnungen. Es können aber auch Fortbildungsauflagen ausgesprochen werden oder dem Verbands​mitglied das Recht zur Führung des Qualitätsprädikats „CFP“ für die Dauer von bis zu zwei Jahren abgesprochen werden. Drastischstes Mittel ist der lebenslange Lizenzentzug. Der Sanktionen-Katalog umfasst sogar Geldstrafen bis maximal 5.000 Euro. Entscheidungen des Ehrengerichts können die Betroffenen von einem ordentlichen Gericht lediglich auf eine ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens überprüfen lassen, eine 2. Instanz gibt es nicht.

Da CFP verpflichtet sind, im Interesse aller der im DEVFP zusammengeschlossenen CFP ihren Kollegen in Sachen Standesrecht und Berufsausübung „auf die Finger zu schauen“, soll mit der letzten Regel der Ehrengerichtsordnung Missbrauch vorgebeugt werden. Die Regel besagt: „Nur zu dem Zweck, einem anderen CFP Schaden zuzufügen, ist es nicht zulässig, Informationen über illegale Vorgänge oder Verstöße gegen die Standesregeln zu veröffentlichen oder mit der Veröffentlichung oder dem Anstoß eines Disziplinarverfahrens zu drohen“.
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